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Diebstahl aus Fahrzeug

Handtasche ist
nun Geschichte
MAUREN Eine unbekannte Täter-
schaft hat jüngst in Mauren eine 
Handtasche aus einem Fahrzeug ge-
stohlen. Das teilte die Landespolizei 
am Freitag mit. Demnach war die 
Täterschaft zwischen Montagnach-
mittag (6. Dezember) und Dienstag-
morgen (7. Dezember) aktiv. Das Au-
to, aus dem die Handtasche entwen-
det wurde, war nicht abgeschlossen. 
Es entstand Vermögensschaden von 
mehreren Tausend Franken, so die 
Polizei.  (red/pd)

Ratschläge der Landespolizei
 «Schliessen Sie Ihr Fahrzeug auch bei

kurzem Verlassen immer ab. Denken Sie

dabei ebenfalls an Fenster und Schiebedach.» 

 «Lassen Sie keine Gegenstände sichtbar

im Fahrzeug liegen, schliessen Sie diese

im Kofferraum ein.»

 «Kontrollieren Sie beim Abschliessen mit

der Fernbedienung, ob Ihr Fahrzeug wirk-

lich verschlossen ist.»

 «Verschliessen Sie Ihr Fahrzeug auch in

geschlossenen Garagen.» 

10 Tage nach der Verhandlung 
wieder zugeschlagen – mit Bierglas
Justiz Zwei junge Straftäter, die unter anderem mehrere unverschlossene Autos ausgeräumt hatten, mussten sich erneut we-
gen einer Vielzahl von Delikten verantworten – dieses Mal vor dem Jugendgericht. Ein Bierglas-Angriff kam auch noch dazu.

VON HANNES MATT

Das Verfahren gegen die 
beiden gerichtsbekannten 
Liechtensteiner dauert 
schon etwas länger. Die 

heute 20- und 21-Jährigen haben sich 
vor rund drei Jahren an mehreren 
unverschlossenen Autos in Liech-
tenstein bedient und daraus Geld, 
Gegenstände, Taschen sowie diver-
se Ausweise entwendet. In einer 
Tiefgarage brachen sie später unter 
anderem nicht nur ein Emblem von 
einem Fahrzeug ab, sondern auch 
einen Schrank auf – obschon nichts 
Wertvolles darin zu finden war. Bei 
einem weiteren Fahrzeug schlugen 
die beiden ein Seitenfenster ein, in 
anderen beschädigten sie die Knöp-
fe des Radios oder rissen das Hand-
schuhfach heraus. Zudem hatte 
einer der Männer Polizeibeamte mit 
wüsten Worten bedroht und gestos-
sen bzw. einem Polizist während 
der Vernehmung die Bussenmappe 
geklaut. Auch diverse Betäubungs-
mitteldelikte – etwa mit Marihuana 
und Xanax – standen auf der langen 
Anklageliste. Verhandelt wurde am 
Landgericht bereits im letzten Jahr. 
Aufgrund von Rechtsfehlern war 
die Berufung am Obergericht er-
folgreich und der Fall ging retour. 
Nun musste das Jugendgericht sich 
damit befassen bzw. die Urteile ent-
sprechend anpassen.

Neuer Strafantrag: Bierglas-Angriff
Einer der beiden Deliquenten, der 
bereits einige Vorstrafen auf dem 
Kerbholz hatte, stand im Mittel-
punkt der gestrigen Verhandlung. 
Dieser war im Juni 2021 zwischen-
zeitlich erneut strafrechtlich aufge-
fallen, weil er einem anderen ein 
Bierglas über den Kopf geschlagen 
hatte – nur 10 Tage später, nachdem 
er wegen einer früheren Körperver-
letzung vor Gericht stand, wie es 
hiess. Wie der Verhandlung zu ent-
nehmen war, hatte es zwischen dem 
Opfer und einem Angehörigen des 
Angeklagten im Schaaner Zentrum 
eine Auseinandersetzung gegeben. 
Obschon zwei Security-Mitarbeiter 
den Streit bereits schlichteten, ging 
der Angeklagte dazwischen und 
schlug dem einen Mann noch ein 
Bierglas auf den Kopf. Die Szene 
wurde von einer Überwachungska-
mera festgehalten, die vor Gericht 

gezeigt wurde. Der Delinquent gab 
die Tat unverbunden zu. «Ich war 
voll betrunken. Zudem hatte ich 
noch Pfefferspray der Security in 
den Augen. Ich habe nicht nachge-
dacht; das mit dem Bierglas hätte 
nicht sein müssen», wie er sich 
rechtfertigte. «Ich wollte doch nur 
meinen kleinen Bruder verteidigen.» 
Dieses Argument liess die Staatsan-
waltschaft aber nicht gelten. «Da das 
für solche Situationen gut geschulte 
Sicherheitspersonal bereits einge-
schritten war, lag eine Nothilfe-Situ-
ation nicht mehr vor», so der Staats-
anwalt. «Es war nicht am Angeklag-
ten, hier noch einzugreifen – und 
schon gar nicht mit einem Bierglas.» 
Glücklicherweise sei das Opfer von 
schweren Verletzungen verschont 
geblieben. «Vom Angeklagten geht 
mit Blick auf die Delikthistorie er-
hebliches Gefährdungspotenzial 
aus», brachte es der Staatsanwalt auf 
den Punkt. «Es ist klar ersichtlich, 
dass der junge Mann eine mangeln-
de Verbundenheit mit den Werten 
des Zusammenlebens in unserer Ge-

sellschaft zeigt. Es braucht nun eine 
strenge Strafe, um ihm das vor Au-
gen zu führen.»

«Er hat sein Leben geändert»
Der Verteidiger führte hingegen aus, 
dass sich das Leben seines Mandan-
ten nach dessen krimineller Lauf-
bahn mitsamt den «Jugendsünden» 
grundsätzlich geändert habe. So hät-
te er inzwischen eine Arbeitsstelle 
gefunden und mache auch eine Aus-
bildung. Zudem habe man nach der 
Tat keine Betäubungsmittel mehr in 
seinem Blut feststellen können. Auch 
die Bewährungshelferin machte auf 
gewisse Verbesserungen beim jungen 
Mann aufmerksam, auch wenn noch 
nicht alles wie am Schnürchen laufe. 
Vor Gericht erschienen war zudem 
das Opfer der Bierglas-Attacke. Diese 
hätte nicht nur eine Narbe, sondern 
auch Schmerzen über Monate hinter-
lassen. «Mit dem Bierglas hätte er 
mich töten können», bemerkte der 
Privatbeteiligte. Neben der kaputten 
Kleidung forderte er ein Schmer-
zensgeld von 4500 Franken. 

Das Jugendgericht sprach ihm 
schlussendlich aber lediglich 1400 
Franken Teilschmerzensgeld sowie 
die 360 Franken für die beschädigten 
Kleider aus – nach der wegen der lan-
gen Deliktsliste etwas länger dauern-
den Verlesung des Urteils. Während 
der andere Angeklagte mit einer 
Geldstrafe von 210 Tagessätzen à 5 
Franken (davon 100 Tagessätze be-
dingt) sowie einer Busse von 500 
Franken etwas leichter davonkam, 
traf es den Bierglas-Angreifer vom 
Strafmass schwerer: Fünf Monate Ge-
fängnis, wenn auch bedingt auf eine 
Probezeit von drei Jahren. Dazu ord-
nete der Jugendrichter zusätzlich zur 
Fortsetzung der Bewährungshilfe ei-
ne Gewalttherapie an. Bezahlen muss 
der junge Deliquent neben dem 
Schmerzengeld ebenfalls eine Busse 
von 500 Franken sowie die Gerichts-
kosten in gleicher Höhe. Hinzu kom-
men noch zwei frühere Geldstrafen, 
die damals auf Bewährung ausge-
sprochen worden sind: in Höhe von 
insgesamt 2800 Franken. Das Urteil 
ist noch nicht rechtskräftig.

Einer der beiden jungen Männer stand am Jugendgericht wegen eines neuerlichen Angriff s im Mittelpunkt. (Foto: Zanghellini)

Liechtenstein beim Avenir-Suisse-
Freiheitsindex nicht mehr an Spitze
Analyse Zum zweiten Mal 
ist Liechtenstein im Frei-
heitsindex von Avenir Suisse 
vertreten. Während es das 
Fürstentum im vergangenen 
Jahr auf Anhieb an die Spitze 
des Rankings schaffte, wurde 
es in diesem Jahr vom Kan-
ton Appenzell Ausserhoden 
übertrumpft. Die Daten für 
Liechtenstein hat die Stiftung 
Zukunft.li erhoben.

Im Ringen um den ersten Platz im 
Avenir-Suisse-Freiheitsindex hat 
Liechtenstein dieses Jahr den Kürze-
ren gezogen und konnte den letztjäh-
rigen Sieg nicht wiederholen. In der 
Bewertung der Bonität und der Steu-
erausschöpfungsquote hätten dieses 
Jahr verschiedene Schweizer Kantone 
zu den hohen Liechtensteiner Werten 
aufgeschlossen, erklärt die Stiftung 
Zukunft.li in ihrer Aussendung. Eben-
so sei die Staatsquote in Liechtenstein 
stärker angewachsen, als dies beim 

Durchschnitt der Schweizer Kantone 
der Fall war. Hinzu kommt, dass sich 
in verschiedenen Kantonen die durch-
schnittliche Dauer bis zum Erhalt ei-
ner Baubewilligung verkürzt hat – ein 
Trend, dem sich das Fürstentum nicht 
anschliessen konnte.
Auch die in diesem Jahr erfolgte Strei-
chung dreier Indikatoren («staatliche 
Wohnbauinvestitionen», «Vermum-
mungsverbot», «fixe Radarfallen») 
kommt Liechtenstein laut Zukunft.li 
ungelegen. Bei jedem dieser Indikato-
ren standen die Liechtensteiner letz-
tes Jahr auf dem ersten Platz. Zwar sei-
en dem Fürstentum durch die Index-
Anpassungen nur ganz wenige Punkte 
verloren gegangen, doch gerade an 
der Spitze zähle jeder Punkt in den 
einzelnen Indikatoren.

Weiterhin hohes Niveau
Spitzenwerte habe das Fürstentum 
jedoch nach wie vor bei der Effizi-
enz in der Bereitstellung der öffent-
lichen Sicherheit oder dem Öffent-
lichkeitsgesetz erzielt. Hervorra-
gend sind laut Avenir Suisse ferner 
die Indikatoren «Beschäftigte im öf-
fentlichen Sektor», «Steuerbelastung 

einer Durchschnittsfamilie» oder et-
liche zivile Freiheiten, wie etwa bei 
«Kirchensteuer für Unternehmen», 
«Tanzverbot» oder «Nichtraucher-
schutz». Das Fürstentum Liechten-
stein halte sich somit nach wie vor 
auf sehr hohem Niveau und ein wei-
terer Spitzenplatz im kommenden 
Jahr bleibt laut Einschätzung von 
Avenir Suisse in Reichweite. 

Freiheit bleibt subjektives Konzept
Der Avenir-Suisse-Freiheitsindex ist 
eine interaktive Online-Publikation, 
die jedoch nur Indikatoren misst, 
bei denen die Kantone Handlungs-
spielraum haben. Der Vergleich mit 
Liechtenstein ist daher mit Vorsicht 
zu geniessen, schliesslich gelten in 
der Schweiz auf nationaler Ebene 
andere Gesetze als in Liechtenstein. 
Die einzelnen Indikatoren lassen 
sich einfach ein- oder ausschalten, 
um einen personalisierten Freiheits-
index zu erhalten. Schliesslich ist es 
stark von der eigenen, individuellen 
Beurteilung abhängig, ob und wie 
stark etwa ein Gesetz als Einschrän-
kung der persönlichen Handlungs-
optionen empfunden wird.  (red/pd)

Detaillierte Informationen zum Freiheits-
index 2021 von Avenir Suisse fi nden Sie
auf www.stiftungzukunft.li/aktuelles/
freiheitsindex-2021 oder www.avenir-

suisse.ch/freiheitsindex.

 Inland�|�3

Liechtenstein holt auf Anhieb Platz 1 
im Avenir-Suisse-Freiheitsranking
Topplatzierung Beim Freiheitsindex 2020 von Avenir Suisse hat es Liechtenstein auf den 1. Platz geschafft. Anhand von 33 
Indikatoren analysiert die Schweizer Denkfabrik jährlich, in welchem Kanton es sich am freisten leben lässt. Das Fürstentum 
wurde heuer dank der Stiftung Zukunft.li zum ersten Mal berücksichtigt und holt sich gleich den Spitzenplatz.

VON HANNES MATT

«Den Vergleich mit den 
Schweizer Kantonen 
muss der souverä-
ne Kleinstaat nicht 

scheuen: Er belegt auf Anhieb den 
ersten Platz im Ranking», wie Avenir 
Suisse am Dienstag publik machte. 
Dabei sind es nicht etwa primär die 
ökonomischen Faktoren, bei denen 
das Fürstentum heraussticht – wie es 
zu erwarten gewesen wäre. «Standes-
gemäss für den gloriosen Sieger  er-
zielen die Liechtensteiner zwar auch 
im ökonomischen Subindex einige 
Bestwerte – so etwa beim Indikator 
für die staatlichen Wohnbauinvesti-
tionen oder bei der Bonität», schreibt 
Avenir Suisse. «Es sind aber insbeson-
dere die zivilen Freiheiten, die man 
im Ländle scheinbar in vollen Zügen 
geniessen kann. Der Nichtraucher-
schutz, das Tanzverbot sowie das Al-
koholkonsum- und Vermummungs-
verbot in der Öff entlichkeit fallen 
deutlich weniger restriktiv aus als in 
so manchem Schweizer Kanton.» Den 
Rekordwert erziele das Fürstentum 
jedoch bei der «Dauer bis zur Baube-
willigung». Diese erhält man in Liech-
tenstein nämlich dreimal schneller 
als im Schweizer Durchschnitt.

Wohnsitzfristen dauern lange
Doch es gibt auch einige Indikato-
ren, die das Bild des freiheitlichen 
Kleinstaates relativieren würden. 
«So fehlt es beispielsweise an einer 
festgelegten Dauer für die Aufbe-
wahrung von Videoüberwachungs-
daten des öffentlichen Raumes», 
heisst es. «Ferner fallen die Wohn-
sitzfristen bei Einbürgerungen im 
Fürstentum besonders lange aus, 
und das Dickicht an Monopolen ist 
ebenfalls kein Ruhmesblatt.» 
Schliesslich fehle eine Steuerab-
zugsmöglichkeit für externe Be-
treuung. «Alles in allem gelingt es 
aber keinem Schweizer Kanton, 
gleichzeitig bei beiden Subindizes 
eine so hohe Punktzahl zu errei-
chen», wie Avenir Suisse zusam-
menfasst. «Die Schweizer könnten 
sich bezüglich freiheitlicher Ausge-
staltung des Staatswesens noch das 
eine oder andere vom Fürstentum 
abschauen.» Dass Liechtenstein in 
diesem Jahr ins Ranking aufgenom-
men wurde, ist indes der Stiftung 
Zukunft.li zu verdanken, die auch 
die Daten der 33 Indikatoren für 
Liechtenstein erhoben hat. 

Als freiheitlichster Schweizer Kan-
ton darf sich neu der Kanton Ap-
penzell-Ausserrhoden freuen. 
Schon lange war er im Schatten des 
langjährigen Spitzenreiters Aargau 
und des letztjährigen Siegers 
Schwyz unterwegs, heisst es vonsei-
ten von Avenir Suisse: «Nun ist ihm 
der Durchbruch an die Spitze der 
Schweizer Kantone gelungen. Durch 
die Berücksichtigung des Fürsten-
tums bleibt ihm aber der erste Platz 
im Freiheitsindex verwehrt.» Der 
grösste Sprung nach vorne gelang 
indes dem Kanton St. Gallen, der 
sich bei den zivilen Indikatoren 
deutlich verbesserte. Punkto zivile 

Freiheiten bleibe trotzdem der Kan-
ton Jura führend, der im Gesamt-
ranking auch den bestplatzierten 
welschen Kanton darstellt. Die 
grössten ökonomischen Freiheiten 
fänden sich weiterhin im Kanton 
Schwyz. Dabei sind nicht nur die 
steuerlichen Rahmenbedingungen 
ausschlaggebend, sondern auch In-
dikatoren wie die Ladenöffnungs-
zeiten oder Gastgewerbegebühren, 
so Avenir Suisse. Daraus schlussfol-
gert Avenir Suisse: «Das Fürsten-
tum Liechtenstein dominiert den 
Avenir-Suisse-Freiheitsindex 2020 
keineswegs absolut. Es gelingt nur 
keinem Kanton, in beiden Subindi-

zes, dem ökonomischen und dem 
zivilen, vergleichbar gut abzu-
schneiden.»

Coronapandemie nicht abgebildet
Die rasant ändernden, aktuellen 
Entwicklungen aufgrund der Pande-
mie liessen sich jedoch nicht in ei-
nem Konstrukt wie dem Freiheitsin-
dex abbilden. Avenir Suisse plant, 
die ergriffenen Massnahmen der 
einzelnen Kantone im kommenden 
Jahr in einer separaten Publikation 
zu analysieren.

Detailierte Infos zum Freiheitsindex 2020 sind 
unter www.avenir-suisse.ch zu fi nden.

Der unter www.avenir-suisse.ch aufgeschaltete Freiheitsindex ist eine interaktive Onlinepublikation: Die einzelnen Indikato-
ren können einfach ein- oder ausgeschaltet werden, um so eine personalisierte Rangliste zu erhalten. (Grafi k: ZVG)

«Spannender Vergleich, wie 
Freiheit umgesetzt wird»
Interview Das «Volksblatt» 
hat Doris Quaderer und Tho-
mas Lorenz von der Stiftung 
Zukunft.li zur Topplatzierung 
im Freiheitsindex von Avenir 
Suisse befragt.

«Volksblatt»: Wie kam es dazu, dass 
sich die Stiftung Zukunft.li dafür 
eingesetzt hat, dass Liechtenstein 
heuer auch auf dem Schweizer Frei-
heitsindex zu finden ist?
Doris Quaderer: Das Thema Freiheit 
wird ja nicht nur in der Schweiz, 
sondern auch in Liechtenstein hoch 

wurde sehr begrüsst, dass wir uns 
am Index beteiligen wollen, und man 
liess uns gerne die Daten Liechten-
steins einspeisen. Weil unser Land in 
solchen Rankings eher selten aufge-
führt wird, freut uns die Beteiligung 
– und noch mehr das Resultat.

Die Bewertung der Daten hat ja Ave-
nir Suisse vorgenommen. Kam der 
erste Platz überraschend?
Quaderer: Ja. Während bei den öko-
nomischen Faktoren eigentlich klar 
war, dass wir uns vorne platzieren 
(Platz 7), hat uns doch erstaunt, dass 
das Land bei den zivilen Faktoren so-
gar noch besser abschneidet (Platz 2). 

gen schlagen. Wir möchten die Resul-
tate aber nicht werten – ausser viel-
leicht beim Indikator «Dezentralisie-
rung». Dort haben wir vergleichswei-
se schlecht abgeschlossen. Ein The-
ma, das die Stiftung Zukunft.li  be-
reits 2018 in der Studie «Effizienzpo-
tenzial der Gemeinden» bearbeitet 
und einen Denkanstoss zu mehr Ge-
meindeautonomie geliefert hat.

kings jedoch zu den freiheitlichsten 
Staaten der Welt zählt, kann durch-
aus davon ausgegangen werden, dass 
wir im internationalen Vergleich 
ebenfalls sehr gut dabei sind.

Die Coronapandemie wird leider 
nicht abgebildet. Gerade hier wäre 
der Vergleich spannend, wie stark 
die Kantone mit ihren Massnahmen 
in die Freiheit eingegriffen haben.

Doris Quaderer und Thomas Lorenz beim Videointerview. (Fotos: HM)

So berichteten wir im Dezember 2020 
über den AS-Freiheitsindex.

Jeweils am Donnerstag

Zwei Einbrüche
in Wohnhäuser
VADUZ/BALZERS In Vaduz und Balzers 
sind am Donnerstag unbekannte Tä-
terschaften in zwei Wohnhäuser ein-
gebrochen. Es entstand Vermögens- 
sowie Sachschaden. Das teilte die 
Landespolizei am Freitag mit. Zu-
nächst schlug die unbekannte Täter-
schaft demnach in Vaduz zu, öffnete 
zwischen 8.30 und 9 Uhr gewaltsam 
eine Balkontür und verschaffte sich 
so Zugang zum Wohnhaus. Im In-
nern durchsuchte sie die Räumlich-
keiten, entwendete Wertgegenstän-
de und f lüchtete anschliessend in 
unbekannte Richtung. In Balzers 
brach die unbekannte Täterschaft 
zwischen 15.20 und 17 Uhr eine Bal-
kontür auf und betrat so das Wohn-
haus, durchsuchte die Räumlichkei-
ten. «Vermutlich aufgeschreckt 
durch die Rückkehr der Hauseigen-
tümer verliess die Täterschaft das 
Anwesen in unbekannte Richtung», 
hält die Polizei fest.  (red/pd)

Vermehrt Einbrüche: Ratschläge der Polizei

 Sie weist erneut auf die Kampagne

«Bei Verdacht – Anruf!» hin. Mit ihr soll

die Bevölkerung motiviert werden, ver-

dächtige Feststellungen der Landespolizei

jederzeit zu melden: «Niederschwellige und 

vor allem zeitnahe Informationen können für 

die Ermittlungen von unschätzbarem Wert 

sein und dazu beitragen, allfällige Straftaten 

zu verhindern oder gar eine Täterschaft

festzustellen.»

 «Schliessen Sie beim Verlassen des Gebäudes 

Fenster und Türen.»

 «Lassen Sie abends während Ihrer Abwesen-

heit das Licht brennen. So ist nicht auf den 

ersten Blick ersichtlich, dass das Haus ‹ver-

waist› ist. Der Einsatz von Licht-Zeitschaltuh-

ren im und von Licht-Bewegungsmeldern ums 

Haus können zusätzlich Schutz bieten, da sie 

mögliche Täter verunsichern.»

 «Hinterlegen Sie keine Schlüssel» (Fussmatte).

 «Bewahren Sie wenig Bargeld und Schmuck 

zu Hause auf. Wenn es jedoch unvermeidbar 

ist, benutzen Sie als sicheren Aufbewahrungs-

ort einen Tresor und nicht die Nachttisch-

schublade, den Kleiderschrank oder das

Badezimmer.» 
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